
23.1.5 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 

(Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG) 

Vom 12.03.1951 (BGBl. I S. 243), in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1993 

(BGBl. I S. 1473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2012 (BGBl I S. 1501) 

1. Teil   Verfassung und Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts  

§ 11   [Vereidigung der Richter] 

(1) Die Richter des Bundesverfassungsgerichts leisten bei Antritt ihres Amtes vor dem 

Bundespräsidenten folgenden Eid:  

»Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter allezeit das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

getreulich wahren und meine richterlichen Pflichten gegenüber jedermann gewissenhaft erfüllen 

werde. So wahr mir Gott helfe.« 

Wird der Eid durch eine Richterin geleistet, so treten an die Stelle der Worte »als gerechter Richter« 

die Worte »als gerechte Richterin«. 

(2) Bekennt sich der Richter zu einer Religionsgemeinschaft, deren Angehörigen das Gesetz die 

Verwendung einer anderen Beteuerungsformel gestattet, so kann er diese gebrauchen. 

(3) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

§ 14   [Zuständigkeit der Senate] 

(…) 

(4) Das Plenum des Bundesverfassungsgerichts kann mit Wirkung vom Beginn des nächsten 

Geschäftsjahres die Zuständigkeit der Senate abweichend von den Absätzen 1 bis 3 regeln, wenn dies 

infolge einer nicht nur vorübergehenden Überlastung eines Senats unabweislich geworden ist. Die 

Regelung gilt auch für anhängige Verfahren, bei denen noch keine mündliche Verhandlung oder 

Beratung der Entscheidung stattgefunden hat. Der Beschluß wird im Bundesgesetzblatt 

bekanntgemacht
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 Abweichend von § 14 Abs. 1-3 BVerfGG besteht eine Zuständigkeit des BVerfG in bei Normenkontrollver-

fahren im Bereich des öffentlichen Dienstes und der Dienstverhältnisse zu Religionsgesellschaften, deren Recht 

dem Recht des öffentlichen Dienstes nachgebildet ist, einschließlich des jeweiligen Disziplinarrechts. 

Hierzu ergingen folgende Beschlüsse des BVerfG: 

a) Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 1970 gemäß § 14 Abs. 4 des Gesetzes über 

das Bundesverfassungsgericht 

b) Beschluß des Plenums des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 1978 gemäß § 14 Abs. 4 des 

Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 

c) Beschluß des Plenums des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 1993 gemäß § 14 Abs. 4 des 

Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 
 


